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Dritte Satzung
zur Änderung der Magisterprüfungsordnung

für den Zusatzstudiengang
" Gesundheitswissenschaften und Sozialmedizin

an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Vom 25. November1996

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 91 Abs. 1 des Gesetzes über die
Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen (Universitätsgesetz - UG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. August 1993 (GV. NW.
S. 532), geändert durch Gesetz vom 19. Juni 1994 (GV. NW. S. 428), hat
die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf die folgende Satzung erlassen:

Artikel I
Die Magisterprüfungsordnung für den Zusatzstudiengang Gesundheitswis¬
senschaften und Sozialmedizin an der Heinrich-Heine-UniversitätDüssel¬
dorf vom 27. November 1990 (GABI. NW. I1 1991 S. 31). zuletzt geändert
durch Satzung vom 21. Juni 1993 (GABI. NW. II S. 205), wird wie folgt
geändert • • j ■
1. § 3 Abs. 1 Nr. 1 erhält folgende Fassung:

.1. die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen, zahnärztlichen oder
veterinärärztlichen Berufes besitzt oder im Besitz eines Staatsexa¬
mens in Pharmazie oder eines Diploms einer wissenschaftlichen
Hochschule irr Biologie oder naturwissenschaftlich ausgerichteter
Psychologie ist" .....

2. § 11 Abs. 4 Nr. 3 erhält folgende Fassung:
,. ' J3. Nachweis über die Berechtigung zur Ausübung des ärztlichen, zahn¬

ärztlichen oder veterinärärztlichen Berufes oder der Nachweis über
. ein Staatsexamen in Pharmazie oder ein Diplom einer wissenschaft¬

lichen Hochschule in Biologieoder naturwissenschaftlich ausgerich¬
teter Psychologie,"- -

Artikel B :.-*-■'.■
. Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichungim Gemeinsamen

- Amtsblatt des Ministeriums für Schule und Weiterbildungund des Ministe¬
riums für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
(GABI. .NW.) in Kraft Sie wird in den Amtlichen Bekanntmachungen der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bekanntgegeben. ^ • .

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakuftätsrates der Medizini¬
schen Fakultät vom 17. 9.1996 und des Senats der Heinrich-Heine-Uni¬
versität Düsseldorf vom 19.11.1996 sowie der Genehmigung des Rektors
gemäß § 108 Abs. 1 Satz 2 UG.
Düsseldorf, den 25. November 1996

Der Rektor V
der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Universitätsprofessor Dr. Gert Kaiser • .

Hinweis: Veröffentlicht im Gemeinsamen
Antsblatt des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung und

. dem Ministerium.für Wissenschaft
und Forschung des Landes'NRW
vcm 15.02.1997





-3-
Ausschreibung: von Wiedereinstiegsstipendien im Haushaltsjahr 1997

aus dem Hochschulsonderprogramm IM
Runderlaß MWF vom 03.01.1997 - 1 B 3 - 6037 -

Unter der Maßgabe, daß im Haushaltsjahr 1997 ausreichende Haushaltsmittel bereitste¬

hen, erfolgt diese Ausschreibung von Wiedereinstiegsstipendien.

Die Landesregierung fördert mit einer Reihe von Maßnahmen die berufliche Entwicklung

von Frauen in Wissenschaft und Forschung mit Priorität.

Die Mittel können in Form des Wiedereinstiegsstipendiums oder Werkvertrages vergeben
werden.

Bei Vergabe der Mittel ist von folgenden Grundsätzen auszugehen:

1. Zuwendungsempfänger sind in der Regel Frauen, in Ausnahmefällen auch Männer,

wenn sie durch Kindererziehungspflichten benachteiligt waren.

2. Bei der Ausschreibung der Mittel und bei der Vergabe der Stipendien, bzw. der Werk¬

verträge ist die Hochschulfrauenbeauftragte zu beteiligen.

3. Bei der Vergabeentscheidung ist die Senatskommission für Forschung und wissen¬

schaftlichen Nachwuchs zu beteiligen.

Das anschließend wiedergegebene Merkblatt des Ministeriums für Wissenschaft und For¬

schung unterrichtet über die Vergabevoraussetzungen für das vorgenannte Förderpro¬

gramm:
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1. Wiedereinstiegsstipendien

Ein Wiedereinstiegsstipendium ermöglicht Frauen, nach Unterbrechung ihrer wis¬

senschaftlichen Tätigkeit ein abgeschlossenes Forschungsprojekt wieder aufzuneh¬

men und abzuschließen, oder sich in ein neues Forschungsprojekt einzuarbeiten.

Gedacht ist vorrangig an wissenschaftliche Arbeiten, die in ein Habilitationsverfahren

münden. Wiedereinstiegsstipendien stehen auch Männern offen, die ihre wissen¬

schaftliche Tätigkeit aufgrund von Kindererziehungszeiten unterbrochen haben.

Voraussetzung:

In der Regel Promotion.

Höhe ;

1.500,00 DM pro Monat (als Abschlußstipendium für ein Promotionsvorhaben

1.000,00 DM pro Monat; ggf.' Kindererziehungszuschlag entsprechend den Regelun¬

gen der DFG: ein Kind 300,00 DM, zwei Kinder 400,00 DM).

Dauer:

Bis zu einem Jahr (in Ausnahmefällen ist eine Verlängerung auf maximal 18 Monate

möglich).

Berufstätigkeit:

Während der Förderungsdauer ist nur eine Berufstätigkeit von geringem Umfang bis

zu 4 Stunden wöchentlich gestattet. Einkünfte aus dieser Tätigkeit werden nicht auf

das Stipendium angerechnet.
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Verfahr e n;

Antragstellung bei der Hochschule mit Begründung und kurzer Darstellung des bis¬

herigen wissenschaftlichen Werdegangs sowie des Vorhabens, für das das Stipen¬

dium beantragt wird.

Gutachterliche Stellungnahme eines Hochschullehrers/einer Hochschullehrerin zur

Qualität des Vorhabens und zur Qualifikation der Antragstellerin/des Antragstellers

unter besonderer Berücksichtigung der wissenschaftlichen Arbeit vor der Unterbre¬

chung.

Werkverträg e ;

Die Werkverträge eröffnen qualifizierten Wissenschaftlerinnen, die - in der Regel

aufgrund der Familienphase - ihre wissenschaftliche Tätigkeit unterbrochen haben,

die Möglichkeit eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit außerhalb von Beschäfti¬

gungsverhältnissen mit geregelter Arbeitszeit.

Voraussetzung:

In der Regel Promotion.

Höhe der Werkvertragsmittel:

Je nach Umfang des wissenschaftlichen Werkes (Bedarf z.B. für Kinderbetreuung,

für technische Arbeiten und für Reisekosten ist zu berücksichtigen).

*

Verfahren;

Antragstellung bei der Hochschule. Nähere Modalitäten legt die Hochschule fest.

Anträge werden bis zum 15.04.1997 erbeten an das Dezernat 5.1 der Universitätsverwal¬

tung (Tel. 81-12241).
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Richtlinien der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf für die Vergabe von Wiederein-

stiegsstipendien und Werkvertragsmitteln zur Förderung des weiblichen wissenschaftli¬

chen Nachwuchses (Hochschulsonderprogramm II, Runderlaß des MWF vom 04.06.1991

- 1 C 2 - 6037 -) in der Fassung vom 13.02.1995.

1. Zweck des Förderprogramms

Ziel des Programms ist die Förderung der beruflichen Entwicklung von Frauen in

Wissenschaft und Forschung, die ihre wissenschaftliche Tätigkeit durch Familien¬

gründung unterbrochen oder gänzlich beendet haben. Die frauenfördernden Maß¬

nahmen tragen den erziehungsbedingten Benachteiligungen in besonderer Weise

Rechnung.

Art der Fördermaßnahmen '

Das Förderprogramm sieht als Vergabe von Wiedereinstiegsstipendien und Werkver¬

tragsmitteln vor:

a) Wiedereinstiegstipendien

Ein Wiedereinstiegsstipendium können Frauen erhalten, die nach Unterbrechung

ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit aufgrund von Kindererziehungspflichten ein

abgebrochenes Forschungsprojekt wieder aufnehmen und abschließen, oder

sich in ein neues Forschungsprojekt einarbeiten. In Ausnahmefällen können Zu¬

wendungsempfänger auch Männer sein, wenn sie ihre wissenschaftliche Tätig¬

keit aufgrund von Kindererziehungszeiten unterbrochen haben. Gefördert wer-

den vorrangig wissenschaftliche Arbeiten, die in ein Habilitationsverfahren mün¬

den. Die wissenschaftliche Arbeit muß objektiv geeignet sein und subjektiv dem

Ziel dienen, eine Habilitationsschrift zumindest vorzubereiten. Förderungsvor¬

aussetzung ist in der Regel die Promotion.

Es entspricht dem Wesen eines Stipendiums, daß es anstelle einer durch ein

Dienst- bzw. Arbeitsverhältnis erlangten Bezahlung bezogen wird.
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Ein Wiedereinstiegsstipendium kann auch als Abschlußstipendium für ein Pro¬

motionsverfahren gewährt werden, wenn zu erwarten ist, daß die aufgrund von

Kindererziehungspflichten unterbrochene Promotion innerhalb der Förderungs¬

dauer des Stipendiums erfolgreich abgeschlossen wird.

Lediglich in besonderen Fällen, die eingehend zu begründen sind, kann eine

Ausnahme zugelassen werden.

b) Werkverträge

Durch Werkverträge soll qualifiziertenWissenschaftlerinnen und in Ausnahmefäl¬

len auch qualifizierten Wissenschaftlern, die - in der Regel aufgrund von Kin¬

dererziehungspflichten - ihre wissenschaftliche Tätigkeit unterbrochen haben, die

Möglichkeitzu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit außerhalb von Beschäf-

tigungsverhältnissen mit geregelter Arbeitszeit eröffnet werden. Förderungsvor¬

aussetzung ist in der Regel die Promotion.

Höhe der Fördermaßnahmen

a) Der Grundbetrag für das Wiedereinstiegsstipendium beträgt 1.500,00 DM pro

Monat. Wird ein Abschlußstipendium für ein Promotionsvorhaben gewährt, re¬

duziert sich der Grundbetrag auf 1.000,00 DM pro Monat. Daneben wird ein Kin-

derbetreuungszuschlag gewährt, der bei einem Kind 300,00 DM und bei zwei

Kindern 400,00 DM monatlich beträgt.

b) Die Vergabe von Werkvertragsmitteln richtet sich nach Art und Umfang der wis¬

senschaftlichen Arbeit und wird im Werkvertrag geregelt. In dem Werkvertrag ist

das zu erreichende Arbeitsergebnis konkret zu bezeichnen.

Vereinbart werden kann eine Finanzierung bis zu 10 Stunden pro Woche. Als

Stundenvergütung ist gemäß § 4 des Vergütungs-TV Nr. 26 zum BAT vom

22.03.1991, bemessen an der Vergütungsgruppe IIA BAT (wiss. Angestellte mit

abgeschlossener Hochschulbildung) eine Höhe von (z.Zt.) 30,00 DM vorgese¬
hen.
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Daneben wird ein Zuschuß für Kosten für Kinderbetreuung während der werkver¬

traglich festgelegten Arbeitszeit gewährt, dessen Höhe im Einzelfall festgesetzt

und durch die pauschalierten Sätze bei den Wiedereinstiegsstipendien be¬

schränkt wird. Gewährt werden können ferner angemessene Kosten für techni¬

sche Arbeiten (z.B. Beträge für Druckkosten) sowie notwendige Reisekosten

nach Maßgabe des Landesreisekostengesetzes.

Sach- und-Reisekosten sind bei der Antragstellung mit anzugeben und werden

im Werkvertrag berücksichtigt.

Darüber hinausgehende Anträge auf Erstattung von Sach- und Reisekosten

müssen gestellt und bewilligt sein, bevor die Reise angetreten wird bzw. die
Sachkosten entstehen.

Dauer der Fördermaßnahmen

a) Wiedereinstiegsstipendien werden bis zu einem Jahr gewährt. In Ausnahmefäl¬

len ist eine Verlängerung auf maximal 18 Monate möglich.

b) Die Vergabe von Werkverträgen richtet sich nach Art und Umfang der wissen¬

schaftlichen Arbeit. Die Förderungsdauer von einem Jahr soll nicht überschritten
werden.

5. Verfahren der Antragstellung
i -

a) Das Förderprogramm ist hochschulöffentlich in den Amtlichen Bekanntmachun¬

gen der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf durch den Rektor auszuschreiben.

b) Anträge für Wiedereinstiegsstipendien und die Vergabe von Werkvertragsmitteln

sind zu dem in der Ausschreibung festgesetzten Termin an das Dezernat 5 der

Verwaltung der Heinrich-Heine-UniversitätDüsseldorf zu richten.

c) Dem Antrag sind beizufügen,
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eine Begründung des Antrags unter Darlegung der familiären Situation und

eine kurze Darstellung des bisherigen wissenschaftlichen Werdegangs sowie

des Vorhabens, für das das Stipendium beantragt wird;

eine gutachterliche Stellungnahme eines Hochschullehrers/einer Hochschul¬

lehrerin zur Qualität des Vorhabens und zur Qualifikation der Antragstelle¬

rin/des Antragstellers unter besonderer Berücksichtigung der wissenschaftli¬

chen Arbeit vor der Unterbrechung;

die beglaubigte Promotionsurkunde (soweit vorhanden) bzw. Nachweis über

Abschluß eines Studiums;

beglaubigte Geburtsurkunde/n des/der Kindes/er;

für statistische Zwecke eine Kurzfassung des Forschungsvorhabens (bis zu

ca. 10 Zeilen);

Angaben zum Umfang eines bestehenden Beschäftigungsverhältnisses;

zusätzlich bei Anträgen auf Vergabe von Werkvertragsmitteln:

Angabe und Begründung, welchen zeitlichen Umfang die wissenschaftliche
Arbeit einnehmen soll sowie der voraussichtlichen Kosten für technische Ar¬

beiten, Reisekosten sowje sonstige Sachkosten, die im Zusammenhang mit
der wissenschaftlichen Arbeit stehen.

6. Vergabe der Förderungsleistungen

Die Verwaltung der Hochschule (Dezernat 5) prüft die eingereichten Anträge im

Hinblick auf die formalen Antragsvoraussetzungen. Über die Förderung und Auswahl

entscheidet der Rektor aufgrund eines Vorschlags der Ständigen Kommission für

Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs. Der Vorschlag ist hinsichtlich jedes

Förderungsantrags zu begründen. An der den Vorschlag vorbereitenden Sitzung der

Ständigen Kommission nimmt die Frauenbeauftragte der Hochschule beratend teil.
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Über die Bewilligung eines Stipendiums erhält die Antragstellerin/der Antragsteller

einen Bewilligungsbescheid.

Werkverträge werden zwischen dem Land NW und der/dem zu Fördernden abge¬

schlossen. In beiden Fällen ist ein Haushaltsvorbehalt in den Bescheid bzw. Vertrag
aufzunehmen.

Düsseldorf, den 05.02.1997
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Körperschaftshaushalt der Heinrich-Heine-UniversitätDüsseldorf
für das Haushaltsjahr 1997
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1. Körperschaftshaushalt 1997

1. Einnahmen

Titel Ansatz 1997

DM

Ansatz 1996

DM

Mehr/Weniger

DM

Rechnungs¬
ergebnis 1995

DM

119 0,00 0,00 0,00 0,00

129 154.900,00 179.900,00 - 25.000,00 206.192,25

130 466.400,00 337.500,00 + 128.900,00 600.800,00

298 0,00 0,00 0,00 36.807,30

350 0,00 0,00 0,00 0,00

361 600.210,00 349.660,00 + 250.550,00 394.550,55

Gesamt 1.221.510,00 867.060,00 + 354.450,00 1.238.350,10

2. Ausqaben

Titel Ansatz 1997

DM

Ansatz 1996

DM

Mehr/Weniger

DM

Rechnungs¬
ergebnis 1995

DM

546 9.600,00 7.500,00 + 2.100,00 14.716,87

547 800.765,00 618.065,00 + 182.700,00 55.679,53

632 7.745,00 8.995,00 1.250,00 6.225,00

812 0,00 0,00 0,00 79.376,26

831 403.400,00 232.500,00 + 170.900,00 640.300,00

910 0,00 0,00 0,00 442.052,44

961: 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamt 1.221.510,00 867.060,00 + 354.450,00 1.238.350,10 |
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Zusammenstellunq der Einnahmen und Ausgaben der Titelgruppen

Ansatz 1997 Ansatz 1996 +/- Rechnungs¬
ergebnis 1995

DM DM DM DM

a) Clawiter-Stiftuna

Einnahmen
Titelgruppe 21 325.200,00 322.700,00 + 2.500,00 208.798,47

Ausgaben
Titelgruppe 66 325.200,00 322.700,00 + 2.500,00 208.798,47

b) Scheunemann-Stiftung

Einnahmen i
Titelgruppe 22 17.010,00 23.360,00 -6.350,00 60.262,32

Ausgaben
Titelgruppe 67 17.010,00 23.360,00 -6.350,00 60.262,32

c) Igler-Stiftung

Einnahmen
Titelgruppe 23 433.200,00 188.500,00+244.700,00 514.890,04

Ausgaben
Titelgruppe 68 433.200,00 188.600,00 +244.700,00 514.890,04

d) Erbmasse von Rohwedder

Einnahmen
Titelgruppe 24 446.100,00 332.500,00 +113.600,00 454.399,27

Ausgaben
Titelgruppe 69 446.100,00 332.500,00 +113.600,00 454.399,27
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Haushaltsplan 1997
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Allgemeine Erläuterungen zu den Titeln

des Körperschaftshaushaltes

1997
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2u den Einnahmetiteln:

Es wurde auf volle 100,00 DM abgerundet.

Zu Titel 129

Berücksichtigt sind die Zinserträge aus den am 31.10.1996 vorhandenen Wertpapieren.

Berücksichtigt wurden außerdem die Zinserträge des Barkapitals sowie Termingeldzinsen.

Zu Titel 130

Berücksichtigt wurden die Einnahmen aus der Veräußerung 1997 fälliger Wertpapiere, abzügl.
einer Provision in Höhe von 0,25 % des Nennwerts der Wertpapiere.

Zu Titel 298

Berücksichtigt wurden hier alle Einnahmen, die der Aufstockung des Stiftungskapitals dienen.

Zu Titel 361

Berücksichtigt wurden der jetzige Barbestand, alle Zinserträge, die 1996 noch eingehen wer¬

den, sowie die Verkäufe von noch im Jahre 1996 fälligen Wertpapieren.
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Zu den Ausgaben:

Zu Titel 546

Die Ausgaben wurden auf volle 100,00 DM aufgerundet.

Berücksichtigt wurden alle Auslagen bzgl. der Unterhaltung der Konten bei der Bank und die
Kosten der Vermögensberatung sowie die Depotgebühren und die Kosten des Wertpapierge-

-schäftes.

Zu Titel 547

Berücksichtigt wurden alle der Erfüllung des Stiftungszweckes dienenden Ausgaben. Der An¬
satz wurde derart ermittelt, daß von der Summe der Erträge alle anfallenden Kosten in Abzug
gebracht wurden. Der Restbetrag ist der Betrag, der zur Erfüllung des Stiftungszwecks ver¬
wendet werden kann.

Zu Titel 632

Berücksichtigt wurden wie im Vorjahr 5 % der Erträge (Titel 129), davon entfallen 4 % auf Per¬
sonalausgaben im Zusammenhang mit der Stiftungsverwaltung, 1 % auf Erstattung der Kosten
der Hochschulkasse.

Auch nach dem UG ist gemäß § 105 Abs. 3 Satz 7 für die Verwaltung des Körperschaftsver¬
mögens durch Bedienstete des Landes dem Land Ersatz zu leisten.

In Ansatz gebracht wurde hier der spitz errechnete Betrag.

Im Körperschaftshaushalt 1997 sind bei Titel 632 folgende Ansätze vorgesehen:

632 66 (Clawiter-Stiftung) 2.240,00 DM
632 67 (Scheunemann-Stiftung) 350,00 DM
632 68 (Igler-Stiftung) 3.005,00 DM
632 69 (Erbmasse von Rohwedder) 2.150.00 DM

Gesamt: ' 7.745,00 DM
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Zu Titel 812

Ankauf von Geräten mit einem Einzelwert von 10.000,00 DM und höher - Clawiter- und Igler-
Stiftung -.

Zu Titel 831

Berücksichtigt werden hier die Beträge, die zum Ankauf von Wertpapieren dienen.

Zu Titel 910

Der Rücklage werden alle Überschüsse des Haushaltsjahres zugeführt.
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Übersicht über die Erträge der Stiftungen

sgwie ihre Verwendung

Clawiter-Strftung

1. Erwartetes Kapital der Stiftung zum 31.12.1996

Nominalwert 613.600.00 DM

Festgeldkonto 164.000.00 DM
777.600,00 DM

2. Reinertrag

Erträge (Titel 129 21) + 44.800,00 DM
= 5,76 % des Nominalwertes
des eingesetzten Kapitals

Barvermögen 31.12.1996 + 165.100,00 DM

Kosten der Stiftung
(Titel 546 66 und 632 66) - 4.840.00 DM
Reinertrag: 20506000 DM

3. Ausgaben für den Stiftungszweck 205.06000 DM

(Titel 547 66) = 100 % des Reinertrages
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Scheunemann-Stiftunq

1. Erwartetes Kapital der Stiftung zum 31.12.1996

Nominalwert: 115.10QQQ niy|

2. Reinertrag

Erträge (Titel 129 22) + 7.000,00 DM
= 6,08 % des Nominalwertes
des eingesetzten Kapitals

Barvermögen 31.12.1996 + 10,00 DM

Kosten der Stiftung ,
(Titel 546 67 und 632 67) - 850.00 DM
Reinertrag: 6.16000 DM

Ausgaben für den Stiftungszweck 6.160.00 DM

(Titel 547 67) = 100 % des Reinertrages
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Iqler-Stiftunq

1. Erwartetes Kapital der Stiftung zum 31.12.1996

Nominalwert:

Festgeldkonto

2. Reinertrag

Erträge (Titel 129 23)
= 5,82 % des Nominalwertes
des eingesetzten Kapitals

Barvermögen 31.12.1996

Kosten der Stiftung
(Titel 546 68 und 632 68)
Reinertrag:

3. Ausgaben für den Stiftungszweck

(Titel 547 68) = 100 % des Reinertrages

900.000.00 HM

133.000.00 DM
1.033.000,00 DM

60.100,00 DM

95.000,00 DM

8.305.00 DM
146.795.00 DM

146.795.00 DM
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Vermöaensmasse von Rohwedder

1. Erwartetes Kapital der Stiftung zum 31.12.1996

Nominalwert der Wertpapiere 470.041.99 DM

Festgeldkonto v 339.854.03 DM
809.896,02 DM

2. Reinertrag

Erträge (Titel 129 24) + , 43.000,00 DM
= 5,31 % des Nominalwertes
des eingesetzten Kapitals

Barvermögen 31.12.1995 + 340.100,00 DM
Erlöse aus der Veräußerung fälliger Wertpapiere + 63.000,00 DM

Kosten der Stiftung
(Titel 546 69 und 632 69) .":"-' 3.350.00 DM
Reinertrags 442.750.00 DM

3. Ausgaben für den Stiftungszweck 442.750.00 DM

(Titel 547 69) = 100 % des Reinertrages
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